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Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 

Hof an der Saale 

 

 

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 

 

 
ISIN: DE0005785802 // WKN 578580 
ISIN: DE0005785836 // WKN 578583 
ISIN: DE000A1H3200 // WKN A1H320 
ISIN: DE000A1H3234 // WKN A1H323 
ISIN: US3580291066 
ISIN: US3580292056 

 

 

 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu  

der am Donnerstag, dem 12. Mai 2011, um  

10:00 Uhr im Congress Center Messe Frankfurt,  

Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main,  

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 
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I. Tagesordnung 

1. Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses und Kon-
zernabschlusses, der Lageberichte für die Fresenius Medical Care AG & 
Co. KGaA und den Konzern, des Berichts der persönlich haftenden Ge-
sellschafterin über die Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Han-
delsgesetzbuches (HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats der Fre-
senius Medical Care AG & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2010; Be-
schlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Frese-
nius Medical Care AG & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2010 

 

Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschafterin aufgestellten 

Jahresabschluss und den Konzernabschluss entsprechend § 171 des Aktiengeset-

zes (AktG) gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 AktG erfolgt die Feststellung des Jahresab-

schlusses durch die Hauptversammlung; im Übrigen sind die vorgenannten Unterla-

gen der Hauptversammlung zugänglich zu machen, ohne dass es einer weiteren Be-

schlussfassung hierzu bedarf. 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jah-

resabschluss der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 

2010 in der vorgelegten Fassung, die einen Bilanzgewinn von EUR 777.680.405,91 

ausweist, festzustellen. 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im 

Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 777.680.405,91 für 

das Geschäftsjahr 2010 wie folgt zu verwenden: 

 

Verteilung an die Aktionäre durch Zahlung einer Dividende von  

• EUR 0,65 für jede der 298.279.001  

dividendenberechtigten Stammaktien   EUR 193.881.350,65 
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• EUR 0,67 für jede der 3.957.168 

dividendenberechtigten Vorzugsaktien   EUR     2.651.302,56 

 

Gewinnvortrag auf neue Rechnung    EUR 581.147.752,70 

___________________________________________________________________ 

Bilanzgewinn EUR 777.680.405,91 

 

Die Dividende ist am 13. Mai 2011 zahlbar. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesell-
schafterin  

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der per-

sönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 Ent-

lastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats 
 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mit-

gliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu 

erteilen. 

 

5. Beschlussfassung über die Billigung des geänderten Systems zur Vergü-
tung der Vorstandsmitglieder der persönlich haftenden Gesellschafterin  

 

Die Aktionäre der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA haben auf der letztjähri-

gen Hauptversammlung am 11. Mai 2010 mit großer Mehrheit (rund 99,26% der ab-

gegebenen Stimmen) das zu diesem Zeitpunkt geltende System zur Vergütung der 

Vorstandsmitglieder der persönlich haftenden Gesellschafterin, welches an die neu-

en Vorgaben des am 5. August 2009 in Kraft getretenen Gesetzes zur Angemessen-
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heit der Vorstandsvergütung (VorstAG) angepasst worden war, gebilligt. Der Auf-

sichtsrat der Fresenius Medical Care Management AG hat weitere Anpassungen des 

Systems der Vorstandsvergütung beschlossen. Diese Anpassungen sollen mit der 

Handelsregistereintragung der unter Tagesordnungspunkt 9 lit. b) cc) vorgeschlage-

nen Satzungsänderung wirksam werden. Aus diesem Grunde soll dieses geänderte 

System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der persönlich haftenden Gesell-

schafterin der Hauptversammlung erneut gemäß § 120 Abs. 4 AktG zur Billigung vor-

gelegt werden.  

 

Das geänderte System der Vorstandsvergütung, welches Gegenstand dieser Be-

schlussfassung ist, wird im Vergütungsbericht auf den Seiten 139 ff. des Geschäfts-

berichts 2010 der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA näher erläutert. Der Ver-

gütungsbericht als Teil des Geschäftsberichts kann in den Geschäftsräumen der 

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg 

v. d. H., eingesehen werden und wird den Aktionären auf Anfrage auch kostenfrei 

zugesandt. Ferner ist der Geschäftsbericht auch im Internet unter der Adresse 

http://www.fmc-ag.de/AGM2011.htm erhältlich. Darüber hinaus werden die vorge-

nannten Unterlagen auch in der Hauptversammlung zugänglich sein und am Informa-

tionsschalter ausliegen. 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, das ge-

änderte System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der persönlich haftenden 

Gesellschafterin der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA zu billigen. 

 

6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2011 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschus-

ses, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und 

Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen. 
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7. Wahlen zum Aufsichtsrat sowie zum Gemeinsamen Ausschuss 

Das Amt der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder endet turnusgemäß mit Beendigung 

dieser Hauptversammlung. Dadurch endet satzungsgemäß außerdem zugleich das 

Amt derjenigen beiden Mitglieder des Gemeinsamen Ausschusses, die aus dem Auf-

sichtsrat der Gesellschaft durch die Hauptversammlung in den Gemeinsamen Aus-

schuss gewählt wurden. Daher sind insoweit jeweils Neuwahlen erforderlich. 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gem. §§ 278 Abs. 3, 96 Abs. 1, 101 

Abs. 1 AktG sowie gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mit-

gliedern zusammen, die von der Hauptversammlung nach den Bestimmungen des 

Aktiengesetzes gewählt werden. Die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats erfolgt 

nach § 8 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft grundsätzlich für die Zeit bis zur Been-

digung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte 

Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Jahr, in welchem die 

Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung ist an Wahlvor-

schläge nicht gebunden. Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 1 des Deutschen Corporate Go-

vernance Kodex (DCGK) wird die Wahl als Einzelwahl durchgeführt.  

§ 13a der Satzung der Gesellschaft bestimmt, dass die Gesellschaft einen Gemein-

samen Ausschuss hat, der aus zwei von der persönlich haftenden Gesellschafterin 

entsandten Mitgliedern des Aufsichtsrats der persönlich haftenden Gesellschafterin 

sowie aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft besteht. Gemäß § 13b 

Abs. 2 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft sind die beiden Mitglieder des Aufsichts-

rats der Gesellschaft im Gemeinsamen Ausschuss von der Hauptversammlung zu 

bestellen. Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder im Gemeinsamen Ausschuss erfolgt 

nach § 13b Abs. 4 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft eben-

falls für die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über 

die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit be-

schließt. Das Jahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die 

Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.  
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen bis zur Beendigung der Hauptver-

sammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt, in den 

Aufsichtsrat zu wählen; der Aufsichtsrat schlägt zudem vor, die Herren Dr. Walter L. 

Weisman und William P. Johnston in den Gemeinsamen Ausschuss zu wählen: 

 

• Dr. Gerd Krick, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Fresenius SE & 

Co. KGaA (und zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrats ihrer 

persönlich haftenden Gesellschafterin, der Fresenius Management 

SE), Königstein.  

Herr Dr. Krick ist Mitglied in den gesetzlich zu bildenden inlän-

dischen Aufsichtsräten der Fresenius SE & Co. 

KGaA (Vorsitzender), Fresenius Management SE (Vorsitzender), Va-

med AG (Vorsitzender) sowie der Fresenius Medical Care Management AG. 

 

 

• Dr. Dieter Schenk, Rechtsanwalt und Steuerberater, Partner bei 

Noerr LLP, Ottobrunn.  

Herr Dr. Schenk ist Mitglied in den gesetzlich zu bildenden inländi-

schen Aufsichtsräten der Fresenius Management SE 

(stellvertretender Vorsitzender), Fresenius Medical Care 

Management AG (stellvertretender Vorsitzender), Gabor Shoes AG 

(Vorsitzender), Greiffenberger AG (stv. Vorsitzender), TOPTICA Photonics AG 

(Vorsitzender) sowie Mitglied in einem ver-

gleichbaren Kontrollgremium, dem Verwaltungsrat der Else-Kröner-Fresenius-

Stiftung (Vorsitzender). 

 

• Prof. Dr. Bernd Fahrholz, Rechtsanwalt, Of Counsel bei Dewey & 

LeBoeuf LLP, Berlin.  
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Herr Prof. Dr. Fahrholz ist Mitglied in einem dem gesetzlich zu bildenden Auf-

sichtsrat vergleichbaren ausländischen Kontrollgremium eines Wirtschaftsun-

ternehmens, nämlich dem Aufsichtsrat der SMARTRAC N.V. (Vorsitzender). 

 

• Dr. Walter L. Weisman, Mitglied des Aufsichtsrats der Fresenius 

Medical Care Management AG und 

ehemaliger Chairman und Chief Executive Of-

ficer der American Medical International Inc., Los Angeles, 

Kalifornien, USA.  

Herr Dr. Weisman ist Mitglied in dem gesetzlich zu bildenden inlän-

dischen Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care Management 

AG sowie Mitglied in einem vergleichbaren Kontrollgremium, nämlich Mit-

glied des Board of Directors der Occidential Petroleum Corporation sowie Mit-

glied des Kuratoriums des California Institute of Technology, des Los Angeles 

County Museum of Art sowie des Sundance Institute (Vorsitzender). 

 

• William P. Johnston, Mitglied des Aufsichtsrats der Fresenius 

Medical Care Management AG und 

ehemaliger Chairman des Board of Direc-

tors der Renal Care Group, Inc., Nashville, Tennessee, USA. 

 

Herr Johnston ist Mitglied in dem gesetzlich zu bildenden inländi-

schen Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care Management AG so-

wie Mitglied in vergleichbaren Kontrollgremien, nämlich Senior Advisor der The 

Carlyle Group, Mitglied des 

Board of Directors der The Hartford Mutual Funds, Inc., der LifeCare Holdings, 

Inc., der HCR-Manor Care, Inc., sowie Mitglied des Board of Directors des 

Georgia O´Keeffe Museum. 
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• Rolf A. Classon, Chairman des Board of Directors der Hill-Rom  

Holdings, Inc. (frühere Hillenbrand Industries, Inc.), Martinsville,  

New Jersey, USA. 

 

Herr Classon ist Mitglied in den, einem deutschen Aufsichtsrat  

vergleichbaren, Kontrollgremien, nämlich dem Board of Directors der Hill-

Rom Holdings, Inc., der Auxilium Pharmaceuticals, Inc. (Vorsitzender), der En-

zon Pharmaceuticals, Inc. (bis Ende April 2011), der Prometheus Laboratories, 

Inc. (Vorsitzender) und der Tecan Group Ltd. (Vorsitzender). 

 

Sowohl Herr Dr. Walter L. Weisman, Herr William P. Johnston als auch Herr Prof. Dr. 

Bernd Fahrholz erfüllen aufgrund ihrer umfangreichen Erfahrungen und ihrer langjäh-

rigen Mitgliedschaft im Audit and Corporate Governance Committee (Prüfungsaus-

schuss) des Aufsichtsrats und ihrer Unabhängigkeit sowohl im Verhältnis zu der Fre-

senius Medical Care AG & Co. KGaA, zu ihrer persönlich haftenden Gesellschafterin 

als auch zu deren Vorstand die Qualifikationen für die Funktion eines unabhängigen 

Finanzexperten im Aufsichtsrat gemäß § 100 Abs. 5 AktG. 

Der Aufsichtsrat ist der Ansicht, dass Herr Dr. Gerd Krick aufgrund seiner langjähri-

gen Tätigkeit für die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA und seiner vielfältigen 

Erfahrungen und Kenntnisse als bisheriger Aufsichtsratsvorsitzender unverändert der 

geeignete Kandidat für den Vorsitz im Aufsichtsrat der Gesellschaft auch für die 

kommende Amtszeit ist. Herr Dr. Krick hat für den Fall seiner Wahl in den Aufsichts-

rats bereits erklärt, für das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden zu kandidieren. 
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8. Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats 
und seiner Ausschüsse sowie über eine entsprechende Neufassung von 
§ 13 und § 13e der Satzung 

Mitglieder des Aufsichtsrats sollen gemäß Ziffer 5.4.6 Satz 4 des Deutschen Corpo-

rate Governance Kodex (DCGK) neben einer festen auch eine erfolgsorientierte Ver-

gütung erhalten. Außerdem regt der DCGK an, dass diese erfolgsorientierte Vergü-

tung auch auf den langfristigen Unternehmenserfolg bezogene Bestandteile enthal-

ten sollte (Ziffer 5.4.6 Satz 5 DCGK). Diesen Vergütungsprinzipien folgend, soll das 

Vergütungssystem des Aufsichtsrats der Gesellschaft um eine erfolgsorientierte, an 

anspruchsvollen Zielparametern ausgerichtete Vergütungskomponente ergänzt wer-

den, die sich an einer mehrjährigen Bemessungsgrundlage orientiert. In diesem Zu-

sammenhang soll auch die Vergütungsstruktur für die Tätigkeit in den Ausschüssen 

des Aufsichtsrats der Gesellschaft angepasst werden, um den vielfältigen Aufgaben 

und den gestiegenen Anforderungen angemessen Rechnung zu tragen. Die vorge-

schlagenen Anpassungen betreffen im Wesentlichen die folgenden Gesichtspunkte: 

Als Kernelement der neuen Vergütungsstruktur für den Aufsichtsrat soll neben der 

bereits bestehenden Festvergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats eine variable, 

erfolgsorientierte Vergütungskomponente eingeführt werden, deren Gesamthöhe 

sich am langfristigen Unternehmenserfolg ausrichtet. Maßgebliche Kennzahl zur Be-

stimmung dieser Vergütungskomponente ist das durchschnittliche Wachstum des 

Gewinns pro Aktie der Gesellschaft (earnings per share - EPS), jeweils betrachtet 

über einen Referenzzeitraum von drei Jahren vor dem jeweiligen möglichen Auszah-

lungszeitpunkt. Durch eine solche mehrjährige Bemessungsgrundlage wird sicherge-

stellt, dass die variable Vergütung auf einem nachhaltigen Erfolg der Gesellschaft 

beruht und kurzfristige bzw. außerordentliche Einmaleffekte ausgeklammert bleiben. 

Die relevanten Zielerreichungsparameter sind in der Weise anspruchsvoll gewählt, 

dass erst ab einem 3-Jahres-durchschnittlichen EPS-Wachstum von mindestens 8% 

überhaupt ein Anspruch auf Gewährung einer variablen Vergütung erdient wird. So 

soll ein Aufsichtsratsmitglied bei Erreichen dieser Schwelle einen zusätzlichen Betrag 

von USD 60.000,00 jährlich erhalten. Wird darüber hinaus ein durchschnittliches 

EPS-Wachstum von mindestens 9% oder sogar mindestens 10% erreicht, erhöht 
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sich dieser Betrag auf USD 70.000,00 bzw. USD 80.000,00. Die variable Vergütung 

ist auf einen jährlichen Höchstbetrag von USD 80.000,00 begrenzt.  

Die gestiegenen Anforderungen an die Qualifikationen und den zeitlichen Einsatz 

von Aufsichtsratsmitgliedern auch und vor allem im Hinblick auf ihre Tätigkeit in den 

Ausschüssen des Aufsichtsrats machen es aus Sicht der Gesellschaft erforderlich, 

Anpassungen der Vergütungsstruktur für Aufsichtsratsmitglieder auch im Hinblick auf 

ihre Tätigkeit in Ausschüssen des Aufsichtsrats vorzunehmen. So soll die Aus-

schusstätigkeit eines Aufsichtsratsmitglieds grundsätzlich zukünftig mit USD 

40.000,00 pro Jahr vergütet werden. Für den Vorsitz in einem Ausschuss und nun-

mehr auch für die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden soll sich die jährliche 

Ausschussvergütung um weitere USD 20.000,00 bzw. um weitere USD 10.000,00 

erhöhen. Für die Tätigkeit im Nominierungsausschuss und im Gemeinsamen Aus-

schuss sowie für die Funktionen als Vorsitzender bzw. stellvertretender Vorsitzender 

dieser Ausschüsse soll demgegenüber keine Vergütung gewährt werden. 

Die schon bisher satzungsmäßig vorgesehene Anrechnung von Vergütungsleistun-

gen (durch entsprechende Halbierung der jeweiligen Vergütungen) für den Fall, dass 

ein Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft gleichzeitig auch Mitglied des Aufsichtsrats 

der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft, der Fresenius Medical 

Care Management AG, ist und dafür eine Vergütung erhält, soll systemkonform 

nunmehr auch auf die variablen Vergütungsbestandteile erweitert werden. Außerdem 

wird eine zusätzliche Anrechnung für die Fälle eingeführt, in denen ein Aufsichts-

ratsmitglied eine vergütete Ausschusstätigkeit sowohl im Aufsichtsrat der Gesell-

schaft als auch im Aufsichtsrat der persönlich haftenden Gesellschafterin Fresenius 

Medical Care Management AG wahrnimmt, sofern die betreffenden Ausschüsse in 

beiden Gesellschaften die gleichen Aufgaben und Zuständigkeiten haben. 

Im Hinblick auf die solchermaßen vorgeschlagenen Änderungen sollen außerdem die 

Verweisungen in § 13e (3) Satz 2 der Satzung auf bestimmte Absätze des § 13 der 

Satzung als redaktionelle Folgeänderungen entsprechend angepasst werden. 
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Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen daher vor zu 

beschließen: 

a) § 13 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

 

„§ 13 Aufsichtsratsvergütung 

(1) Den Mitgliedern des Aufsichtsrats werden die in Ausübung ihres Amtes entstan-

denen Auslagen erstattet, zu denen auch die anfallende Mehrwertsteuer gehört. 

(2) Als Vergütung erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats für jedes volle Geschäfts-

jahr eine Festvergütung von jährlich USD 80.000,00, zahlbar in vier gleichen 

Raten am Ende eines jeden Kalenderquartals. 

(3) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält eine zusätzliche Vergütung in Höhe 

von USD 80.000,00 und sein Stellvertreter eine zusätzliche Vergütung in Höhe 

von USD 40.000,00. 

(4) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält außerdem für jedes volle Geschäftsjahr 

eine variable erfolgsorientierte Vergütung, die sich nach der jeweiligen durch-

schnittlichen Wachstumsrate des Gewinns je Aktie der Gesellschaft (Earnings 

per Share, EPS) während des Zeitraums der letzten drei (3) abgelaufenen Ge-

schäftsjahre, der dem Auszahlungszeitpunkt jeweils vorangeht (3-Jahres-

Durchschnitts-EPS-Wachstum), richtet. Die Ermittlung des Betrags dieser vari-

ablen Vergütungskomponente erfolgt nach Maßgabe der nachfolgenden For-

mel: 

3-Jahres-
Durchschnittswachstum des 

EPS (in %) 

Betrag variable Vergütung 
(in USD) 

8,00 – 8,99 60.000,00 

9,00 – 9,99 70.000,00 

≥ 10,00 80.000,00 
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Bei Erreichen der vorstehend jeweils beschriebenen drei prozentualen Korrido-

re werden die insoweit erdienten variablen Vergütungsbeträge jeweils in voller 

Höhe erdient, d.h. es findet innerhalb dieser Korridore keine anteilige betrags-

mäßige Berücksichtigung statt (z.B. 8,00% = USD 60.000,00; 8,99% = 

USD 60.000,00). 

Die variable Vergütungskomponente nach Maßgabe dieses § 13 (4) ist in jedem 

Fall auf einen Höchstbetrag von USD 80.000,00 p.a. begrenzt. Umgekehrt ent-

steht erst ab Erreichen eines 3-Jahres-Durchschnitts-EPS-Wachstums von 

8,00% Anspruch auf Gewährung der variablen Vergütungskomponente. 

Die Auszahlung einer variablen Vergütungskomponente nach Maßgabe dieses 

§ 13 (4) erfolgt bei entsprechender Zielerreichung grundsätzlich jährlich und 

zwar jeweils nach Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft am En-

de des Kalenderquartals, in das die Feststellung des Jahresabschlusses der 

Gesellschaft fällt und kann erstmals nach Feststellung des Jahresabschlusses 

für das Geschäftsjahr 2011, d.h. auf Basis des 3-Jahres-Durchschnitts-EPS-

Wachstums für die Geschäftsjahre 2009, 2010 und 2011, erfolgen. 

(5) Beschließt die Hauptversammlung mit einer Mehrheit von drei Viertel der abge-

gebenen Stimmen unter Berücksichtigung der jeweils relevanten Jahresergeb-

nisse eine höhere Vergütung (Festvergütung, variable Vergütung), so gilt diese. 

(6) Als Mitglied eines Ausschusses erhält ein Aufsichtsratsmitglied zusätzlich jähr-

lich USD 40.000,00. Als Vorsitzender bzw. als stellvertretender Vorsitzender ei-

nes Ausschusses erhält ein Ausschussmitglied darüber hinaus jährlich 

USD 20.000,00 bzw. USD 10.000,00. Sämtliche Ausschussvergütungen sind 

jeweils zahlbar in vier gleichen Raten am Ende eines jeden Kalenderquartals. 

Für die Mitgliedschaften im Nominierungsausschuss und im Gemeinsamen 

Ausschuss (§§ 13a ff.) sowie für die Funktionen des jeweiligen Vorsitzenden 

bzw. stellvertretenden Vorsitzenden dieser Ausschüsse wird keine gesonderte 

Vergütung gewährt. § 13e (3) bleibt insoweit unberührt. 

(7) Umfasst ein Geschäftsjahr nicht ein volles Kalenderjahr, ist die auf ein volles 

Geschäftsjahr bezogene Vergütung zeitanteilig zu zahlen. 
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(8) Soweit ein Mitglied des Aufsichtsrats gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsrats der 

persönlich haftenden Gesellschafterin Fresenius Medical Care Management AG 

ist und für seine Tätigkeit im Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care Manage-

ment AG Vergütungen erhält, werden die Vergütungen nach § 13 (2) und (4) je-

weils auf die Hälfte reduziert. Das Gleiche gilt hinsichtlich der zusätzlichen Ver-

gütung für den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden nach § 13 

(3), soweit diese gleichzeitig Vorsitzender bzw. stellvertretender Vorsitzender im 

Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care Management AG sind. Soweit der 

Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der Gesellschaft gleichzeitig Vorsit-

zender des Aufsichtsrats der Fresenius Medical Care Management AG ist, er-

hält er für seine Tätigkeit als Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der 

Gesellschaft keine zusätzliche Vergütung nach § 13 (3). 

(9) Soweit ein Mitglied eines Ausschusses gleichzeitig Mitglied eines Aufsichts-

ratsausschusses der Fresenius Medical Care Management AG ist und für seine 

Tätigkeit als Mitglied dieses Aufsichtsratsausschusses der Fresenius Medical 

Care Management AG Vergütungen erhält, werden diese Vergütungen in ent-

sprechender Höhe auf die Vergütungen nach § 13 (6) angerechnet, sofern die 

Ausschüsse in beiden Gesellschaften dieselben Aufgaben und Zuständigkeiten 

haben; darüber hinaus findet keine weitere Anrechnung und auch kein ander-

weitiger Ausgleich statt. 

(10) Die Gesellschaft bringt die Aufsichtsratsvergütung unter Beachtung gesetzlicher 

Abzüge zur Auszahlung. 

(11) Die Gesellschaft stellt den Mitgliedern des Aufsichtsrats Versicherungsschutz 

für die Ausübung der Aufsichtsratstätigkeit mit einem angemessenen Selbstbe-

halt zur Verfügung.“ 

b)  § 13e Abs. 3 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

 „§ 13 Absatz 1, 10 und 11 der Satzung findet entsprechende Anwendung.“ 
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9.  Beschlussfassungen über die Aufhebung von bedingten Kapitalien und 
über eine entsprechende Satzungsänderung sowie über die Ermächti-
gung zur Gewährung von Bezugsrechten an Führungskräfte und Mitglie-
der der Geschäftsführung der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 
oder eines verbundenen Unternehmens (Aktienoptionsprogramm 2011) 
und die Schaffung eines bedingten Kapitals zur Bedienung des Aktien-
optionsprogramms 2011 und eine entsprechende Satzungsänderung 

  
a)  Beschlussfassung über die Aufhebung von bedingten Kapitalien und 

über eine entsprechende Satzungsänderung 

Das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm aus dem Jahr 1996 und das Aktien-

optionsprogramm aus dem Jahr 1998 sind ausgelaufen. Aus ihnen können 

keine Wandelschuldverschreibungen mehr gewandelt bzw. keine Aktien-

optionen mehr ausgeübt werden. Aus diesen Gründen sind die verbliebe-

nen bedingten Kapitalien in § 4 Abs. 5 und § 4 Abs. 6 der Satzung der 

Gesellschaft nicht mehr erforderlich und können zum Zwecke der Verein-

fachung der Kapitalstruktur aufgehoben werden.  

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen 

vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 aa)  Die gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung bestehende bedingte Erhöhung 

des Grundkapitals der Gesellschaft (Bedingtes Kapital 1996/I) wird 

aufgehoben. 

 bb)  Die gemäß § 4 Abs. 6 der Satzung bestehende bedingte Erhöhung 

des Grundkapitals der Gesellschaft (Bedingtes Kapital 1998/I) wird 

aufgehoben.  

cc)  § 4 Abs. 5 und § 4 Abs. 6 der Satzung werden aufgehoben. Aus § 4 

Abs. 7 der Satzung wird § 4 Abs. 5, aus § 4 Abs. 8 der Satzung wird 

§ 4 Abs. 6 und aus § 4 Abs. 9 der Satzung wird § 4 Abs. 7.  
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b) Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugs-
rechten an Führungskräfte und Mitglieder der Geschäftsführung der Fre-
senius Medical Care AG & Co. KGaA oder eines verbundenen Unterneh-
mens (Aktienoptionsprogramm 2011) und die Schaffung eines bedingten 
Kapitals zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2011 und eine ent-
sprechende Satzungsänderung 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen 

vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 aa)  Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten auf Inhaber-

Stammaktien 

Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, bis zum 

11. Mai 2016 bis zu 12.000.000 Bezugsrechte auf bis zu 12.000.000 

auf den Inhaber lautende nennbetragslose Stammaktien (Stückakti-

en) der Gesellschaft nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 

auszugeben. Soweit Mitglieder des Vorstands der persönlich haf-

tenden Gesellschafterin betroffen sind, wird deren Aufsichtsrat ent-

sprechend allein ermächtigt.  

Die Eckpunkte für die Ausgabe der Bezugsrechte werden wie folgt 

festgelegt: 

 (1) Kreis der Berechtigten/Aufteilung der Bezugsrechte 

Bezugsrechte dürfen ausschließlich an Mitglieder des Vorstands 

der Fresenius Medical Care Management AG in ihrer Eigenschaft 

als Mitglieder des Geschäftsführungsorgans der persönlich haf-

tenden Gesellschafterin der Gesellschaft, an Mitglieder von Ge-

schäftsführungen verbundener Unternehmen und an Führungs-

kräfte der Gesellschaft und verbundener Unternehmen ausgege-

ben werden. Ausgeschlossen sind Mitglieder der Geschäftslei-

tung und Mitarbeiter der Fresenius SE & Co. KGaA und der ver-

bundenen Unternehmen, die nur über die Fresenius SE & Co. 
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KGaA mit der Gesellschaft verbunden sind. Der genaue Kreis der 

Berechtigten sowie der Umfang der ihnen jeweils zu gewähren-

den Bezugsrechte werden durch die persönlich haftende Gesell-

schafterin festgelegt. Soweit Mitglieder des Vorstands der per-

sönlich haftenden Gesellschafterin Bezugsrechte erhalten sollen, 

obliegt diese Festlegung und die Ausgabe der Bezugsrechte aus-

schließlich deren Aufsichtsrat.  

Das Gesamtvolumen der Bezugsrechte verteilt sich auf die be-

rechtigten Personengruppen wie folgt: 

• Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesell-

schafterin erhalten höchstens insgesamt bis zu 2.000.000 

Bezugsrechte.  

• Mitglieder der Geschäftsführungen verbundener Unterneh-

men erhalten höchstens insgesamt bis zu 2.500.000 Be-

zugsrechte.  

• Führungskräfte der Gesellschaft und verbundener Unter-

nehmen erhalten höchstens insgesamt bis zu 7.500.000 Be-

zugsrechte.  

Die Berechtigten erhalten stets nur Bezugsrechte als Angehörige 

einer Personengruppe; Doppelbezüge sind nicht zulässig. Die 

Berechtigten müssen zum Zeitpunkt der Gewährung der Bezugs-

rechte in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zur Gesellschaft 

oder zu einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen. 

 (2) Einräumung der Bezugsrechte (Erwerbszeiträume), Ausgabe-

tag und Inhalt des Bezugsrechts 

Die Einräumung der Bezugsrechte erfolgt in fünf jährlichen Tran-

chen jeweils zum letzten Montag im Juli bzw. zum ersten Montag 

im Dezember. Wird die unter lit. cc) aufgeführte Satzungsände-

rung nicht vor dem 22. Juli 2011 in das Handelsregister eingetra-
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gen, soll die erstmalige Gewährung von Bezugsrechten zum ers-

ten Werktag des der Eintragung folgenden Kalendermonats erfol-

gen. 

Jedes Bezugsrecht berechtigt zum Bezug einer auf den Inhaber 

lautenden nennbetragslosen Stammaktie (Stückaktie) der Gesell-

schaft gegen Zahlung des unter (3) bestimmten Ausübungsprei-

ses und hat eine Laufzeit von acht Jahren. 

Die Bezugsbedingungen können vorsehen, dass die Gesellschaft 

den Berechtigten zur Bedienung der Bezugsrechte wahlweise 

statt neuer Aktien aus bedingtem Kapital eigene Aktien gewähren 

kann; soweit es sich bei den Berechtigten um Mitglieder des Vor-

stands der persönlich haftenden Gesellschafterin handelt, hat 

hierüber deren Aufsichtsrat zu entscheiden. Der Erwerb eigener 

Aktien zur alternativen Erfüllung des Bezugsrechts muss den ge-

setzlichen Vorgaben entsprechen; eine Ermächtigung zum Er-

werb eigener Aktien ist durch diesen Beschluss nicht erteilt. 

Bei Ausübung der Ermächtigung zur Gewährung von Bezugs-

rechten an Führungskräfte und Mitglieder der Geschäftsführung 

der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA oder eines verbun-

denen Unternehmens (Aktienoptionsprogramm 2011) gemäß die-

ses lit. aa) werden der Vorstand der persönlich haftenden Gesell-

schafterin und deren Aufsichtsrat geeignete Maßnahmen ergrei-

fen, um zu verhindern, dass infolge der Gewährung von Aktien an 

die nach dem Aktienoptionsprogramm 2011 Bezugsberechtigten 

eine Verwässerung des Anteilsbesitzes der an der Gesellschaft 

beteiligten Aktionäre eintritt. 

(3) Ausübungspreis (Ausgabebetrag) und Erfolgsziel 

Der Ausübungspreis eines Bezugsrechts entspricht dem durch-

schnittlichen Börsenkurs (Schlusskurs) der nennwertlosen Inha-

ber-Stammaktie der Gesellschaft im elektronischen Xetra-Handel 
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der Deutschen Börse AG in Frankfurt am Main oder einem ver-

gleichbaren Nachfolgesystem an den letzten 30 Kalendertagen 

vor der Gewährung des Bezugsrechts. Mindestausübungspreis ist 

der auf die einzelne Stückaktie (Stammaktie) entfallende anteilige 

Betrag des Grundkapitals der Gesellschaft (§ 9 Abs. 1 AktG). 

 Voraussetzung für die Ausübung von Bezugsrechten ist jeweils 

das Erreichen des jährlichen Erfolgsziels innerhalb der nach (4) 

bestimmten vierjährigen Wartefrist. Das Erfolgsziel ist jeweils er-

reicht, wenn nach der Gewährung der Bezugsrechte an den je-

weils Berechtigten entweder das bereinigte Ergebnis je Stamm-

aktie um mindestens acht Prozent pro Jahr im Vergleich zum je-

weiligen Vorjahr gestiegen ist oder, sollte dies nicht der Fall sein, 

das geometrische Mittel des bereinigten Ergebnisses je Stamm-

aktie in den vier Jahren der Wartezeit um mindestens acht Pro-

zent pro Jahr gestiegen ist. Sollte hinsichtlich eines Vergleichs-

zeitraums oder mehrerer der vier Vergleichszeiträume innerhalb 

der Wartezeit weder das bereinigte Ergebnis je Stammaktie um 

mindestens acht Prozent pro Jahr im Vergleich zum jeweiligen 

Vorjahr gestiegen sein, noch das geometrische Mittel des berei-

nigten Ergebnisses je Stammaktie in den vier Jahren der Warte-

zeit um mindestens acht Prozent pro Jahr gestiegen sein, verfal-

len die jeweils ausgegebenen Bezugsrechte in dem anteiligen 

Umfang, wie das Erfolgsziel innerhalb der Wartezeit nicht erreicht 

worden ist, d.h. um ein Viertel, um zwei Viertel, um drei Viertel 

oder vollständig. 

Das bereinigte Ergebnis je Stammaktie ist auf der Grundlage der 

Berechnungsmethode der Bilanzierungsgrundsätze nach US-

GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) anhand des 

nachfolgend beschriebenen bereinigten Jahresüberschusses wie 

folgt zu ermitteln: 
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Der bereinigte Jahresüberschuss entspricht dem Konzernergeb-

nis (Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical 

Care AG & Co. KGaA entfällt), das im konsolidierten Konzernab-

schluss der Gesellschaft (aufgestellt gemäß den Bilanzierungs-

grundsätzen nach US-GAAP) ausgewiesen ist,  

(i) addiert um den im jeweiligen konsolidierten Jahresabschluss 

aufgeführten Aufwand im Zusammenhang mit 

• -soweit der Aufwand einmalig anfällt- dem Kauf, der In-

tegration und der Finanzierung von Unternehmen oder 

Dialysekliniken, einschließlich des Aufwands im Zu-

sammenhang mit 

– vor dem jeweiligen Erwerbszeitpunkt begründeten 

Haftungsrisiken und/oder 

– der Veräußerung von Dialysekliniken unabhängig 

davon, ob von der zuständigen Kartellbehörde 

veranlasst oder nicht; 

• außerordentlichem Aufwand im Sinne der Bilanzie-

rungsgrundsätze nach US-GAAP; 

• Änderungen der US-GAAP Bilanzierungsgrundsätze im 

ersten Jahr ihrer Anwendung; 

• Steueraufwand zu den vorstehend genannten Punkten 

sowie 

(ii) subtrahiert um die jeweils im konsolidierten Jahresabschluss 

aufgeführten Erträge im Zusammenhang mit 

• der Veräußerung von Dialysekliniken unabhängig da-

von, ob von der zuständigen Kartellbehörde veranlasst 

oder nicht; 
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• außerordentlichem Ertrag im Sinne der Bilanzierungs-

grundsätze nach US-GAAP;  

• Änderungen der US-GAAP Bilanzierungsgrundsätze im 

ersten Jahr ihrer Anwendung; 

• Steuerertrag zu den vorstehend genannten Punkten. 

 Die Festlegung des bereinigten Ergebnisses je Stammaktie 

und seine Veränderungen gegenüber dem bereinigten Er-

gebnis je Stammaktie des maßgeblichen Vergleichsjahres 

werden jeweils vom Abschlussprüfer der Gesellschaft auf 

der Grundlage des geprüften Konzernabschlusses verbind-

lich für die Frage der Zulässigkeit der Ausübung der Be-

zugsrechte verifiziert. 

 (4) Wartezeit für die erstmalige Ausübung, Ausübungszeiträume 

und Ausübungssperrfristen 

Die Wartezeit für die erstmalige Ausübung beträgt vier Jahre ab 

dem Zeitpunkt der Gewährung des jeweiligen Bezugsrechts. 

Nach Ablauf der Wartezeit können sämtliche Bezugsrechte, für 

welche das Erfolgsziel gemäß (3) erreicht ist, außerhalb der Aus-

übungssperrfristen bis zum Ende der jeweiligen Laufzeit nach (2) 

jederzeit ausgeübt werden.  

Ausübungssperrfristen sind jeweils die folgenden Zeiträume: 

• der Zeitraum vom 15. Dezember bis zum 15. Januar;  

• der Zeitraum vom 21. Kalendertag vor einer Hauptversamm-

lung der Gesellschaft bis zum Ablauf des Tages der Haupt-

versammlung; 

• der Zeitraum von dem Tag, an dem die Gesellschaft ein An-

gebot an ihre Aktionäre zum Bezug von jungen Aktien in ei-
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nem Börsenpflichtblatt oder im elektronischen Bundesanzei-

ger veröffentlicht, bis zu dem Tag, an dem die bezugsberech-

tigten Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapier-

börse erstmals "ex Bezugsrecht" notiert werden, sowie 

• der Zeitraum vom 15. Kalendertag vor der Veröffentlichung 

der Quartalsergebnisse bzw. des Jahresergebnisses bis zur 

Veröffentlichung der Quartalsergebnisse bzw. des Jahreser-

gebnisses. 

Die vorstehend genannten Ausübungssperrfristen verstehen sich 

jeweils einschließlich der bezeichneten Anfangs- und Endzeit-

punkte. Im Übrigen sind die Einschränkungen zu beachten, die 

aus den allgemeinen Rechtsvorschriften, insbesondere dem 

Wertpapierhandelsgesetz folgen. Sofern der Vorstand der per-

sönlich haftenden Gesellschafterin betroffen ist, kann deren Auf-

sichtsrat und, sofern die übrigen Berechtigten betroffen sind, die 

persönlich haftende Gesellschafterin in begründeten Ausnahme-

fällen weitere Ausübungssperrfristen festlegen, deren Beginn den 

Berechtigten jeweils rechtzeitig vorher mitgeteilt wird. 

 (5) Anpassung bei Kapitalmaßnahmen/Verwässerungsschutz 

Wenn die Gesellschaft während der Laufzeit der Bezugsrechte 

unter Einräumung eines unmittelbaren oder mittelbaren Bezugs-

rechts an ihre Aktionäre ihr Grundkapital durch Ausgabe neuer 

Aktien erhöht oder Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Op-

tionsrechten begibt und der hierbei festgesetzte Wandlungs- oder 

Optionspreis je Aktie unter dem Ausübungspreis von Bezugs-

rechten liegt, ist die persönlich haftende Gesellschafterin bzw., 

soweit Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesell-

schafterin betroffen sind, ist deren Aufsichtsrat ermächtigt, die 

Berechtigten wirtschaftlich gleichzustellen. Diese Gleichstellung 

kann durch die Herabsetzung des Ausübungspreises oder durch 
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die Anpassung der Zahl von Bezugsrechten oder durch eine 

Kombination von beidem erfolgen. Ein Anspruch der Berechtigten 

auf wirtschaftliche Gleichstellung besteht insoweit jedoch nicht. 

Im Falle der Ausgabe von Aktien, Wandelschuldverschreibungen 

oder Optionsrechten im Rahmen von aktienbasierten Vergü-

tungsprogrammen der Gesellschaft wird kein Ausgleich gewährt. 

Im Falle einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durch 

Ausgabe junger Aktien erhöht sich das bedingte Kapital gemäß 

§ 218 AktG im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital. Der An-

spruch des Berechtigten, durch Ausübung des Bezugsrechts 

neue Aktien zu beziehen, erhöht sich in demselben Verhältnis; 

der Ausübungspreis je Aktie wird in dem gleichen Verhältnis her-

abgesetzt. Erfolgt die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 

ohne Ausgabe neuer Aktien (§ 207 Abs. 2 S. 2 AktG), bleiben das 

Bezugsrecht und der Ausübungspreis unverändert. 

Im Falle einer Kapitalherabsetzung erfolgt keine Anpassung des 

Ausübungspreises oder des Bezugsrechtsverhältnisses, sofern 

durch die Kapitalherabsetzung die Gesamtzahl der Aktien nicht 

verändert wird oder die Herabsetzung mit einer Kapitalrückzah-

lung oder mit einem entgeltlichen Erwerb eigener Aktien verbun-

den ist. Im Falle der Kapitalherabsetzung durch Zusammenle-

gung von Aktien ohne Kapitalrückzahlung und im Falle einer Er-

höhung der Anzahl der Aktien ohne Kapitalveränderung (Akti-

ensplit) verringert bzw. erhöht sich die Anzahl der Aktien, die für 

je ein Bezugsrecht zum Ausübungspreis erworben werden kön-

nen, im Verhältnis der Kapitalherabsetzung bzw. des Aktiensplits; 

in dem gleichen Verhältnis wird der Ausübungspreis für eine Ak-

tie geändert. 

Sofern eine Anpassung gemäß den vorstehenden Absätzen er-

folgt, werden Bruchteile von Aktien bei der Ausübung des Be-

zugsrechts nicht gewährt. Ein Barausgleich findet nicht statt. 
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 (6) Keine Übertragbarkeit; Verfall von Bezugsrechten 

Die Bezugsrechte werden als nicht übertragbare Bezugsrechte 

gewährt. Die Bezugsrechte sind mit Ausnahme des Erbfalls we-

der übertragbar noch veräußerbar, verpfändbar oder anderweitig 

belastbar. Sämtliche nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen ent-

schädigungslos mit Ablauf von acht Jahren nach dem Ausgabe-

tag. In den Fällen, in denen das Anstellungsverhältnis durch To-

desfall, verminderte Erwerbsfähigkeit, Pensionierung, Kündigung 

oder anderweitig nicht kündigungsbedingt beendet wird sowie für 

den Fall, dass der Berechtigte nach Beendigung des Anstel-

lungsverhältnisses ein Anstellungsverhältnis mit der Fresenius 

SE & Co. KGaA oder einem mit der Fresenius SE & Co. KGaA 

verbundenen Unternehmen eingeht, können Sonderregelungen 

für den Verfall der Bezugsrechte in den Bezugsbedingungen vor-

gesehen werden. 

 (7) Regelung weiterer Einzelheiten 

Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, die wei-

teren Einzelheiten über die Ausgabe von Aktien aus dem beding-

ten Kapital und die weiteren Bedingungen des Aktienoptionspro-

gramms 2011, insbesondere die Bezugsbedingungen für die be-

rechtigten Personen, festzulegen. Soweit die Mitglieder des Vor-

standes der persönlich haftenden Gesellschafterin betroffen sind, 

entscheidet ausschließlich deren Aufsichtsrat. Zu den weiteren 

Einzelheiten gehören insbesondere Bestimmungen über die Auf-

teilung der Bezugsrechte innerhalb der berechtigten Personen-

gruppen, den genauen Ausgabebetrag innerhalb des vorgegebe-

nen Zeitraums, Bestimmungen über Steuern und Kosten, das 

Verfahren für die Zuteilung an die einzelnen berechtigten Perso-

nen und die Ausübung der Bezugsrechte, Regelungen bezüglich 

des Verfalls von Bezugsrechten im Falle der Beendigung des An-

stellungsverhältnisses, Regelungen, die für außergewöhnliche 
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Entwicklungen eine Begrenzungsmöglichkeit für Erträge aus der 

Ausübung von Bezugsrechten vorsehen sowie weitere Verfah-

rensregelungen. 

bb) Bedingtes Kapital 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 12.000.000,00 

(in Worten: zwölf Millionen Euro) bedingt erhöht durch Ausgabe von 

bis zu 12.000.000 (in Worten: zwölf Millionen) neuen Inhaber-

Stammaktien. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durch-

geführt, wie gemäß dem Aktienoptionsprogramm 2011 nach Maßgabe 

dieses Beschlusses Bezugsrechte ausgegeben wurden, die Inhaber 

der Bezugsrechte von ihrem Ausübungsrecht Gebrauch machen und 

die Gesellschaft zur Erfüllung der Bezugsrechte keine eigenen Aktien 

gewährt, wobei für die Gewährung und Abwicklung von Bezugsrechten 

an Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin 

ausschließlich deren Aufsichtsrat zuständig ist. Die neuen Inhaber-

Stammaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem die 

Ausgabe erfolgt, am Gewinn teil. 

cc) Satzungsänderung 

§ 4 Abs. 7 der Satzung wird zu § 4 Abs. 8; § 4 Abs. 7 der Satzung wird 

wie folgt gefasst: 

„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 

EUR 12.000.000,00  (in Worten: zwölf Millionen Euro) bedingt er-

höht durch Ausgabe von bis zu 12.000.000 (in Worten: zwölf Mil-

lionen) neuen Inhaber-Stammaktien. Die bedingte Kapitalerhö-

hung wird nur insoweit durchgeführt, wie gemäß dem Aktienopti-

onsprogramm 2011 nach Maßgabe des Beschlusses der Haupt-

versammlung vom 12. Mai 2011 Bezugsrechte ausgegeben wur-

den, die Inhaber der Bezugsrechte von ihrem Ausübungsrecht 

Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Bezugs-

rechte keine eigenen Aktien gewährt, wobei für die Gewährung 
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und Abwicklung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands 

der persönlich haftenden Gesellschafterin ausschließlich deren 

Aufsichtsrat zuständig ist. Die neuen Inhaber-Stammaktien neh-

men vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem die Ausgabe er-

folgt, am Gewinn teil.“ 

Die persönlich haftende Gesellschafterin wird angewiesen, die vorste-

hende Satzungsänderung in der Reihenfolge zur Eintragung in das 

Handelsregister anzumelden, dass die Eintragung der unter lit. a) vor-

geschlagenen Satzungsänderung zuerst erfolgt. Sollte die unter lit. a) 

vorgeschlagene Satzungsänderung nicht bis zum 22. Juli 2011 in das 

Handelsregister eingetragen sein, kann die persönlich haftende Ge-

sellschafterin die vorstehende Satzungsänderung unabhängig von der 

vorgenannten Maßgabe zur Eintragung in das Handelsregister anmel-

den; für diesen Fall wird der Aufsichtsrat ermächtigt, die Fassung der 

Satzung an die dann geltende Reihenfolge der Absätze des § 4 der 

Satzung anzupassen. 

 

10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwen-
dung eigener Aktien gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss 
des Bezugsrechts 

 
In Übereinstimmung mit der etablierten Praxis großer deutscher börsennotierter Un-

ternehmen soll auch der Gesellschaft erstmals die Möglichkeit eröffnet werden, eige-

ne Aktien nach Maßgabe von § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu erwerben und im Interesse 

der Gesellschaft zu verwenden. Aufgrund dieser Ermächtigung soll die Gesellschaft 

etwa in die Lage versetzt werden, Stammaktien der Gesellschaft zurückzuerwerben, 

um diese als liquide Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenstransaktionen ein-

setzen zu können. Ferner soll die Gesellschaft auf diese Weise die Möglichkeit erhal-

ten, eigene Stammaktien gegebenenfalls auch im Rahmen klassischer Aktienrück-

kaufprogramme zurückzuerwerben und anschließend einzuziehen, um dem Interes-

se aller Aktionäre der Gesellschaft am Erhalt eines angemessenen Gewinns je Aktie 

sinnvoll Rechnung zu tragen. Darüber hinaus soll etwa auch die Möglichkeit geschaf-
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fen werden, eigene Stammaktien der Gesellschaft für Zwecke der Bedienung lang-

fristiger Vergütungskomponenten, z.B. im Rahmen von Aktienoptionsprogrammen, 

zu verwenden. Im Sinne einer größtmöglichen Flexibilisierung soll die Ermächtigung 

daher für die aktienrechtlich zugelassene Dauer von fünf Jahren erteilt werden. Der 

Erwerb und die Verwendung eigener Aktien bedürfen einer entsprechenden Ermäch-

tigung durch die Hauptversammlung. 

 
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen daher vor zu 

beschließen: 

 

a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 11. Mai 2016 eigene Aktien bis zu 

insgesamt 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden 

Grundkapitals zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit 

anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr 

nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 

10% des Grundkapitals entfallen. Der Erwerb kann auf Aktien nur einer Gat-

tung beschränkt werden. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Han-

dels in eigenen Aktien ausgenutzt werden.  

 

b) Der Erwerb erfolgt nach Wahl der persönlich haftenden Gesellschafterin (1) 

über die Börse oder (2) mittels eines öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels 

einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots. 

 

• Soweit der Erwerb der Aktien über die Börse erfolgt, darf der von der 

Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 

den am Börsenhandelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs 

von Aktien der Gesellschaft derselben Gattung im Xetra-Handelssystem 

(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) um nicht mehr als 10% 

über- oder unterschreiten.  

 

• Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot bzw. mittels öffent-

licher Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots, dürfen der ge-

botene Kaufpreis oder die Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Aktie 
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(ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Schlusskurse von Ak-

tien der Gesellschaft derselben Gattung im Xetra-Handelssystem (oder 

einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den drei Börsenhandelsta-

gen vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots bzw. der öffentli-

chen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots um nicht mehr 

als 10% über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentli-

chung eines Kaufangebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Ab-

gabe eines Verkaufsangebots erhebliche Abweichungen des maßgebli-

chen Kurses, so kann das Angebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe 

eines Verkaufsangebots angepasst werden. In diesem Fall wird auf den 

maßgeblichen Durchschnittskurs der drei Börsenhandelstage vor der 

Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung abgestellt. Das Kaufange-

bot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots kann 

weitere Bedingungen vorsehen. Sofern das Kaufangebot überzeichnet 

ist bzw. im Falle einer Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsange-

bots von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche ange-

nommen werden, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Eine be-

vorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum 

Erwerb angebotener Aktien je Aktionär kann vorgesehen werden.  

 

c) Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, Aktien der Gesell-

schaft, die aufgrund dieser Ermächtigung erworben wurden, zu jedem gesetz-

lich zugelassenen Zweck, insbesondere auch zu den folgenden Zwecken zu 

verwenden: 

 

aa) Die Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder deren 

Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Sie 

können auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch An-

passung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am 

Grundkapital der Gesellschaft eingezogen werden. Die Einziehung kann auf 

einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden. Erfolgt die Einziehung 

im vereinfachten Verfahren, ist die persönlich haftende Gesellschafterin zur 

Anpassung der Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt. 
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bb)  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, die eigenen Stamm-

aktien in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Ak-

tionäre zu veräußern, sofern die Veräußerung gegen Barzahlung und zu ei-

nem Preis erfolgt, der den Börsenpreis von Stammaktien der Gesellschaft 

gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unter-

schreitet. In diesem Fall darf die Anzahl der zu veräußernden Stammaktien die 

Grenze von 10% des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der 

Hauptversammlung über diese Ermächtigung oder – falls der Wert geringer ist 

– zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung insgesamt nicht übersteigen. Das vorste-

hende Ermächtigungsvolumen von 10% des Grundkapitals verringert sich um 

den anteiligen Betrag am Grundkapital, der auf Aktien entfällt oder auf den 

sich Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschrei-

bungen beziehen, die nach Beginn des 12. Mai 2011 unter Bezugsrechtsaus-

schluss in unmittelbarer, entsprechender oder sinngemäßer Anwendung von 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben bzw. veräußert worden sind. 

 

cc)  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ferner ermächtigt, die eigenen 

Stammaktien an Dritte gegen Sachleistung zu veräußern, insbesondere auch 

im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unterneh-

men oder auch Unternehmensbeteiligungen sowie Zusammenschlüssen von 

Unternehmen und sonstigen Vermögensgegenständen (einschließlich Forde-

rungen). 

 

dd)  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird zudem ermächtigt, die eigenen 

Stammaktien, anstelle der Ausnutzung eines bedingten Kapitals der Gesell-

schaft, an Mitarbeiter der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen, 

einschließlich Mitglieder der Geschäftsleitungen verbundener Unternehmen, 

auszugeben und zur Bedienung von Rechten auf den Erwerb oder Pflichten 

zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft zu verwenden, die Mitarbeitern der 

Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen sowie Mitgliedern der Ge-

schäftsführung verbundener Unternehmen, etwa im Rahmen von Aktienopti-
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ons- bzw. Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, eingeräumt wurden oder wer-

den.  

 

ee)  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird außerdem ermächtigt, die eige-

nen Stammaktien zur Bedienung von der Gesellschaft oder von ihr im Sinne 

des § 17 AktG abhängigen Gesellschaften begebener Schuldverschreibungen 

mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. einer Wandlungspflicht zu verwen-

den, sofern diese Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung des 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

begeben wurden bzw. begeben werden.  

 

d)  Der Aufsichtsrat der persönlich haftenden Gesellschafterin wird ermächtigt, 

aufgrund dieser Ermächtigung erworbene eigene Stammaktien, anstelle der 

Ausnutzung eines bedingten Kapitals der Gesellschaft, zur Bedienung von 

Rechten auf den Erwerb oder Pflichten zum Erwerb von Aktien der Gesell-

schaft zu verwenden, die Mitgliedern des Vorstands der persönlich haftenden 

Gesellschafterin als variable Vergütungskomponente, insbesondere im Rah-

men von Aktienoptionsprogrammen, eingeräumt wurden oder werden.  

 

e)  Die Ermächtigungen unter lit. c) und lit. d) erfassen auch die Verwendung von 

Aktien der Gesellschaft, die aufgrund von § 71 d Satz 5 AktG erworben wur-

den. 

 

f)  Die Ermächtigungen unter lit. c) und lit. d) können einmal oder mehrmals, ganz 

oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam, die Ermächtigungen unter lit. c), bb) 

bis ee) können auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesell-

schaft stehende Unternehmen oder auf deren Rechnung oder auf Rechnung 

der Gesellschaft handelnde Dritte ausgenutzt werden. 

 

g)  Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird insoweit ausge-

schlossen, wie diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter 

lit. c),  bb) bis ee) und lit. d) verwendet werden oder soweit dies, für den Fall 
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der Veräußerung eigener Aktien an alle Aktionäre, erforderlich ist, um Spit-

zenbeträge auszuschließen.  
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II. Berichte der persönlich haftenden Gesellschafterin an die Haupt-
versammlung 

 
1. Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin zu Tagesordnungspunkt 9 
lit. b) 
Tagesordnungspunkt 9 lit. b) sieht die Schaffung eines bedingten Kapitals und die 

Möglichkeit zur Ausgabe von Bezugsrechten an die Geschäftsführung und an Füh-

rungskräfte der Gesellschaft und von verbundenen Unternehmen im In- und Ausland 

vor, die zum Bezug von stimmberechtigten Inhaber-Stammaktien der Gesellschaft 

berechtigen sollen (Aktienoptionsprogramm 2011). 

 

Die Beteiligung von Geschäftsführung und Führungskräften an den wirtschaftlichen 

Risiken und Chancen des Unternehmens durch die Gewährung von Aktienoptionen 

gehört zu den wesentlichen Bestandteilen eines international wettbewerbsfähigen 

Vergütungssystems. Der wirtschaftliche Erfolg der Gesellschaft beruht nicht zuletzt 

auf deren Fähigkeit, weltweit Fach- und Führungskräfte anzuwerben und diese auch 

langfristig an das Unternehmen zu binden.  

Derzeit existieren bei der Gesellschaft zwei durch bedingtes Kapital abgesicherte 

Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, aus denen keine weiteren Bezugsrechte mehr 

ausgegeben werden können; weitere zwei bedingte Kapitalien, für die keine Aus-

übungsrechte mehr bestehen, sollen nach dem Vorschlag der Verwaltung unter Ta-

gesordnungspunkt 9 lit. a) aufgehoben werden.  

Mit dem Vorschlag zum Aktienoptionsprogramm 2011 knüpft die Gesellschaft an ihre 

erfolgreichen Mitarbeiterbeteiligungsprogramme der Vergangenheit an. Sie soll so in 

die Lage versetzt werden, auch weiterhin eine gegenüber den internationalen Wett-

bewerbern konkurrenzfähige Vergütungsstruktur für die Geschäftsführungen und die 

Führungskräfte des Konzerns anzubieten. 

Die maßgeblichen Eckpunkte des Beschlussvorschlags lassen sich wie folgt zusam-

menfassen:  

Neben der Geschäftsführung der Gesellschaft, das heißt dem Vorstand der persön-

lich haftenden Gesellschafterin Fresenius Medical Care Management AG, und den 
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Geschäftsführungen verbundener Unternehmen sollen auch Führungskräfte der Ge-

sellschaft und verbundener Unternehmen Bezugsrechte erhalten. Ausdrücklich aus-

genommen sind die Geschäftsführung und die Mitarbeiter der Fresenius SE & Co. 

KGaA und der verbundenen Unternehmen, die nur über die Fresenius SE & Co. 

KGaA mit der Gesellschaft verbunden sind; für diese sind auf der Ebene der Freseni-

us SE & Co. KGaA eigene aktienbasierte Vergütungsprogramme eingerichtet wor-

den.  

In der vorgeschlagenen Verteilung der insgesamt zur Verfügung stehenden 

12.000.000 Bezugsrechte spiegelt sich die Erfahrung wider, welche die Gesellschaft 

in den vergangenen Jahren bei den aktienbasierten Vergütungsprogrammen gewin-

nen konnte. So sollen der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin bis zu 

2.000.000 Bezugsrechte, die Geschäftsführungen und Führungskräfte der in- und 

ausländischen verbundenen Unternehmen bis zu 2.500.000 Bezugsrechte erhalten; 

auf die Führungskräfte der Gesellschaft sowie diejenigen in- und ausländischer ver-

bundener Unternehmen entfallen die restlichen 7.500.000 Bezugsrechte. Während 

für die Verteilung der Bezugsrechte an die Geschäftsführungen verbundener Unter-

nehmen sowie an Mitarbeiter der Gesellschaft und an Mitarbeiter verbundener Un-

ternehmen die persönlich haftende Gesellschafterin zuständig ist, soll hinsichtlich der 

Verteilung an den Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin deren Auf-

sichtsrat entscheiden.  

Die Gewährung der insgesamt zur Verfügung stehenden 12.000.000 Bezugsrechte 

soll in fünf jährlichen Tranchen jeweils am letzten Montag im Juli bzw. am ersten 

Montag im Dezember erfolgen. Zur Bedienung der Ansprüche aus den Bezugsrech-

ten wird vorgeschlagen, wahlweise Aktien aus bedingtem Kapital oder eigene Aktien 

zu verwenden, die zuvor aufgrund eines Ermächtigungsbeschlusses erworben wor-

den sind. Unter Tagesordnungspunkt 10 schlägt die Verwaltung der Hauptversamm-

lung einen Beschluss zum Erwerb eigener Aktien vor, der die Gesellschaft auch in die 

Lage versetzen soll, eigene Aktien zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2011 

einzusetzen. Durch die Wahlmöglichkeit, anstelle von bedingtem Kapital auch eigene 

Aktien zu gewähren, kann die Gesellschaft bei der Bedienung der Aktienoptionen 

unter Berücksichtigung von Kapitalmarktgesichtspunkten und steuerlicher Erwägun-

gen die sinnvollste Form der Bedienung der Aktienoptionen wählen. Im Rahmen des 
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Aktienoptionsprogramms 2011 können jedoch insgesamt nicht mehr als 12.000.000 

Bezugsrechte ausgegeben werden, so dass sich bei eventueller Verwendung eigener 

Aktien die Zahl der aus dem bedingten Kapital zu schaffenden Aktien entsprechend 

verringert. 

Um den Anreiz zur längerfristigen Steigerung des Unternehmenswerts im Interesse 

aller Aktionäre zu unterstreichen, sieht der Vorschlag Wartezeiten für die erstmalige 

Ausübung vor. Die Bezugsrechte können jeweils erst nach Ablauf von vier Jahren 

nach ihrer Ausgabe ausgeübt werden. Im Interesse der Aktionäre an einer nachhalti-

gen Wertsteigerung der Gesellschaft kann eine Ausübung nur erfolgen, wenn inner-

halb der Wartefrist ein anspruchsvolles Erfolgsziel erreicht wird. Gelingt das für einen 

Vergleichszeitraum nicht, verfallen die jeweils zu einem Zeitpunkt ausgegebenen Be-

zugsrechte im anteiligen Umfang. 

Als Erfolgsziel schlägt die Verwaltung die mindestens achtprozentige Steigerung pro 

Jahr entweder des bereinigten Ergebnisses je Stammaktie im Vergleich zum jeweili-

gen Vorjahr oder, sollte dies nicht erreicht worden sein, des geometrischen Mittels 

des bereinigten Ergebnisses je Stammaktie während der vierjährigen Wartefrist vor. 

Für die Frage der Ausübbarkeit sind bei jeder Optionsgewährung damit grundsätzlich 

vier Vergleichszeiträume maßgeblich. Sollte hinsichtlich eines Vergleichszeitraums 

oder mehrerer der vier Vergleichszeiträume innerhalb der Wartezeit weder das berei-

nigte Ergebnis je Stammaktie um mindestens acht Prozent pro Jahr im Vergleich zum 

jeweiligen Vorjahr gestiegen sein, noch das geometrische Mittel des bereinigten Er-

gebnisses je Stammaktie in den vier Jahren der Wartezeit um mindestens acht Pro-

zent pro Jahr gestiegen sein, verfallen die jeweils ausgegebenen Optionen in dem 

anteiligen Umfang, wie das Erfolgsziel innerhalb der Wartezeit nicht erreicht worden 

ist, d.h. um ein Viertel, um zwei Viertel, um drei Viertel oder vollständig. 

Bei Festlegung des auf ein dauerhaftes Wachstum des bereinigten Ergebnisses je 

Stammaktie ausgerichteten Erfolgsziels wurde insbesondere darauf geachtet, einma-

lige Effekte aus der Berechnung herauszunehmen. Dadurch soll verhindert werden, 

dass das Erfolgsziel nur deshalb erreicht oder nicht erreicht wird, weil die Gesell-

schaft außergewöhnliche Umstände in ihrem Konzernabschluss berücksichtigen 

muss, welche die Berechtigten des Aktienoptionsprogramms 2011 durch ihre Leis-

tungen nicht oder nur begrenzt beeinflussen können. 
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Sind die beschriebenen Bedingungen der Ausübung erfüllt und steht der Berechtigte 

des Aktienoptionsprogramms 2011 zum Zeitpunkt der Ausübung noch in einem 

Dienst- oder Anstellungsverhältnis, sollen die Bezugsrechte jederzeit mit Ausnahme 

bestimmter Ausübungssperrfristen bis zu vier Jahre im Anschluss an die Wartefrist 

ausgeübt werden können. Mit den im Beschlussvorschlag aufgeführten Sperrfristen 

werden u. a. Zeiträume für die Ausübung ausgenommen, in denen die Bezugsbe-

rechtigten typischerweise über Insiderinformationen verfügen können und damit auch 

aus kapitalmarktrechtlichen Gründen einem Ausübungsverbot unterliegen. Daneben 

kann die Verwaltung in begründeten Ausnahmefällen weitere Sperrfristen einführen. 

Dies kann beispielsweise dann geboten sein, wenn die Einhaltung gesetzlicher Vor-

schriften (etwa wertpapierhandelsrechtliche Vorgaben oder aktienrechtliche Erforder-

nisse) sonst nicht in der gebotenen Form gewährleistet werden könnte. 

Schließlich bestimmt der Beschlussvorschlag, dass, soweit der Vorstand der persön-

lich haftenden Gesellschafterin betroffen ist, deren Aufsichtsrat und im übrigen die 

persönlich haftende Gesellschafterin ermächtigt werden, die weiteren Einzelheiten für 

die Gewährung der Bezugsrechte, für deren inhaltliche Ausgestaltung und für die Be-

dienung in Aktien festzulegen. Hierzu zählen neben Regelungen zum Sonderfall des 

vorzeitigen Ausscheidens aus dem Anstellungsverhältnis auch Bestimmungen, die 

für außergewöhnliche Entwicklungen eine Begrenzungsmöglichkeit für Erträge aus 

der Ausübung von Bezugsrechten vorsehen, sowie weitere Verfahrensregelungen, 

die etwa auch der Vermeidung von Verwässerungseffekten bei Altaktionären im Zu-

sammenhang mit der Durchführung des Aktienoptionsprogramms 2011 dienen. 

 

2. Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin zu Tagesordnungspunkt 
10 

Unter Tagesordnungspunkt 10 wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, die per-

sönlich haftende Gesellschafterin zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien zu 

ermächtigen. Damit soll die Gesellschaft – in Übereinstimmung mit der ganz über-

wiegenden Praxis großer börsennotierter Unternehmen in Deutschland – erstmals 

ermächtigt werden, die mit dem Instrument der eigenen Aktien verbundenen Vorteile 

im Interesse der Gesellschaft und aller ihrer Aktionäre ausnutzen zu können. Um ein 

größtmögliches Maß an Flexibilität im Umgang mit eigenen Aktien zu gewinnen, soll 
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die Ermächtigung für den aktienrechtlich maximal zulässigen Zeitraum von fünf Jah-

ren, also bis zum 11. Mai 2016 erteilt werden. 

Der Erwerb eigener Aktien kann als Kauf über die Börse, mittels eines öffentlichen 

Kaufangebots an alle Aktionäre durch die Gesellschaft selbst oder durch eine Auffor-

derung an alle Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsofferten erfolgen. In den Fällen der 

beiden letztgenannten Erwerbsmodalitäten können die Aktionäre selbst entscheiden, 

wie viele Aktien und – im Falle der Festlegung einer Preisspanne außerdem – zu 

welchem Preis sie diese der Gesellschaft andienen möchten. In jedem Fall wird die 

persönlich haftende Gesellschafterin beim Erwerb eigener Aktien den aktienrechtli-

chen Grundsatz der Gleichbehandlung nach § 53a AktG wahren. Die vorgeschlage-

nen Erwerbsmodalitäten über die Börse, über ein öffentliches Kaufangebot an alle 

Aktionäre oder durch die Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten tragen 

sämtlich diesem Grundsatz Rechnung. 

Sofern im Fall eines öffentlichen Kaufangebots oder im Fall einer Aufforderung zur 

Abgabe von Verkaufsofferten die Anzahl der angedienten bzw. der angebotenen Ak-

tien das zum Erwerb vorgesehene Rückkaufvolumen übersteigt, erfolgt die Annahme 

durch die Gesellschaft nach Quoten. Jedoch kann eine bevorrechtigte Annahme von 

geringeren Aktienstückzahlen von bis zu 100 Aktien pro andienendem Aktionär vor-

gesehen werden, um auf diese Weise rechnerische Bruchteile von Aktien bei der 

Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und 

damit die technische Abwicklung insgesamt zu erleichtern. 

Im Falle des Erwerbs im Wege eines öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels öffentli-

cher Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten dürfen der gebotene Kauf-

preis oder die Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 

den Durchschnitt der Schlusskurse von Aktien der Gesellschaft derselben Gattung im 

Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den drei 

Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots bzw. der öffent-

lichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots um nicht mehr als 10% 

über- oder unterschreiten. Für den Fall, dass sich nach der Veröffentlichung eines 

Kaufangebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsange-

bots erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses ergeben sollten, kann das 

Angebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots angepasst wer-
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den, wobei in einem solchen Fall auf den maßgeblichen Durchschnittskurs der drei 

Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung abgestellt 

wird. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Verkaufsan-

gebots kann weitere Bedingungen vorsehen. 

Der Rückerwerb eigener Aktien kann auf eine Aktiengattung beschränkt werden. 

Damit wird die Möglichkeit eröffnet, die Ermächtigung in maßgeblicher Weise auf den 

Erwerb und die Verwendung von Stammaktien der Gesellschaft zu konzentrieren.   

Die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien dürfen 

zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken verwendet werden, insbesondere auch zu 

den folgenden Zwecken: 

Die vorgeschlagene Ermächtigung berechtigt die persönlich haftende Gesellschafte-

rin in Übereinstimmung mit der ganz üblichen Praxis großer deutscher börsennotier-

ter Unternehmen, die zurückerworbenen eigenen Aktien ohne weiteren Beschluss 

der Hauptversammlung ganz oder teilweise einzuziehen. Dabei ist vorgesehen, dass 

die Einziehung entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG auch ohne Kapitalherabset-

zung erfolgen kann (sog. vereinfachtes Verfahren). Durch die Einziehung der Aktien 

ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich der anteilige Betrag der verbleibenden Aktien 

am Grundkapital der Gesellschaft (§ 8 Abs. 3 AktG). Die persönlich haftende Gesell-

schafterin soll daher für diesen Fall auch ermächtigt werden, die Satzung hinsichtlich 

der sich verändernden Anzahl der Stückaktien anzupassen. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin soll aufgrund der Ermächtigung ferner in die 

Lage versetzt werden, eigene Stammaktien der Gesellschaft auch in anderer Weise 

als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre gegen Barzahlung unter 

Ausschluss des Bezugsrechts zu veräußern. Die Gesellschaft wird dadurch in die 

Lage versetzt, schnell und flexibel auf günstige Marktsituationen reagieren zu kön-

nen. Außerdem können durch die Veräußerung von Stammaktien beispielsweise an 

institutionelle Anleger zusätzliche in- und ausländische Investoren gewonnen wer-

den. Um dem Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre angemessen 

Rechnung zu tragen, setzt diese Verwendungsmöglichkeit entsprechend der Rege-

lung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG voraus, dass die eigenen Aktien nur zu einem 

Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenpreis zum Zeitpunkt 
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der Veräußerung der Aktien nicht wesentlich unterschreitet; die endgültige Festle-

gung des Veräußerungspreises erfolgt dabei unmittelbar vor der Veräußerung selbst. 

Zudem ist das zulässige Veräußerungsvolumen in diesem Fall auf 10% des zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer sein sollte – zum 

Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden jeweiligen Grundkapitals der 

Gesellschaft beschränkt. Den Aktionären wird hierdurch die grundsätzliche Möglich-

keit eröffnet, ihre Beteiligungsquote durch einen parallelen Zuerwerb von Stammakti-

en der Gesellschaft über die Börse zu vergleichbaren Konditionen zu erhalten. Im 

Sinne des Verwässerungsschutzes verringert sich das Ermächtigungsvolumen um 

den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf solche Aktien der Gesellschaft ent-

fällt oder auf den sich Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. -pflichten aus 

Schuldverschreibungen beziehen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung an-

derweitig unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter, entsprechender oder sinn-

gemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert 

worden sind. 

Des Weiteren können eigene Stammaktien auch gegen Sachleistung im Rahmen von 

Unternehmenszusammenschlüssen und beim Erwerb von Unternehmen und ande-

ren Vermögensgegenständen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ein-

gesetzt werden. Gerade im internationalen globalisierten Markt für Unternehmens-

transaktionen wird nicht selten als Gegenleistung auch die Lieferung liquider Aktien 

verlangt. Hierbei können sich für den Einsatz der Stammaktie der Gesellschaft als 

liquider Gegenleistung für die Gesellschaft interessante Chancen ergeben. Die Ge-

sellschaft beobachtet den Markt kontinuierlich im Hinblick auf potentielle Gelegenhei-

ten, durch derartige Erwerbsmöglichkeiten im Interesse der Gesellschaft und ihrer 

Aktionäre eine weitere Stärkung der Gesellschaft am Markt zu erreichen. Derartige 

Transaktionen können unter Einsatz eigener Aktien flexibel und schnell und ohne die 

zeitlich oft nicht mögliche Befassung der Hauptversammlung gestaltet werden und 

zudem maßgeblich dazu beitragen, die Liquidität der Gesellschaft zu schonen. Damit 

liegt die Möglichkeit einer solchen Verwendung eigener Stammaktien insgesamt im 

Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Die persönlich haftende Gesellschaf-

terin wird bei der Festlegung der Bewertungsrelationen zudem dafür Sorge tragen, 

dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. 
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Die Ermächtigung sieht ferner vor, eigene Stammaktien, anstelle der Ausnutzung ei-

nes bedingten Kapitals der Gesellschaft, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Ak-

tionäre auch an Mitarbeiter der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen, 

einschließlich Mitglieder der Geschäftsleitung verbundener Unternehmen, aus-

zugeben und zur Bedienung von Rechten auf den Erwerb oder Pflichten zum Erwerb 

von Stammaktien der Gesellschaft zu verwenden, die Mitarbeitern der Gesellschaft 

oder mit ihr verbundener Unternehmen sowie Mitgliedern der Geschäftsführung ver-

bundener Unternehmen eingeräumt wurden oder werden. So soll auf diese Weise 

etwa auch die Möglichkeit geschaffen werden, den jeweiligen Begünstigten im Rah-

men des unter Tagesordnungspunkt 9 der diesjährigen ordentlichen Hauptversamm-

lung der Gesellschaft zur Abstimmung gestellten Aktienoptionsprogramms 2011 oder 

aber auch zugunsten Begünstigter früherer Mitarbeiterbeteiligungsprogramme 

Stammaktien der Gesellschaft – auch ohne Ausnutzung eines bedingten Kapitals – 

zur Verfügung zu stellen. Die Ausgabe eigener Stammaktien an Mitarbeiter und Füh-

rungskräfte der Gesellschaft, zumal im Rahmen von langfristigen, auf den nachhalti-

gen Unternehmenserfolg abstellenden Vergütungskomponenten, liegt im Interesse 

der Gesellschaft und ihrer Aktionäre, da hierdurch sowohl die Identifizierung der Mit-

arbeiter und Führungskräfte mit ihrem Unternehmen als auch der Unternehmenswert 

als solcher maßgeblich gefördert werden. Die Verwendung existierender eigener 

Stammaktien anstelle der Ausnutzung eines bedingten Kapitals kann für die Gesell-

schaft außerdem wirtschaftlich sinnvoll sein.  

Auch zugunsten der Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschaf-

terin soll die vorgenannte Möglichkeit bestehen, eigene Stammaktien zur Bedienung 

von langfristigen aktienbasierten Vergütungsbestandteilen, namentlich im Hinblick auf 

die Teilnahme am Aktienoptionsprogramm 2011, unter Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre zu verwenden. Um potentiellen rechtsformbedingten Interessenkonflik-

ten sowie der aktienrechtlichen Kompetenzverteilung angemessen Rechnung zu tra-

gen, ist Adressat dieser Ermächtigung zur Verwendung eigener Stammaktien jedoch 

nicht die persönlich haftende Gesellschafterin (vertreten durch deren Vorstand), son-

dern deren Aufsichtsrat. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin soll ferner ermächtigt werden, eigene 

Stammaktien zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Options- oder Wand-
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lungsrechten bzw. einer Wandlungspflicht zu verwenden, die von der Gesellschaft 

oder von ihr im Sinne des § 17 AktG abhängigen Gesellschaften unter Bezugs-

rechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begeben wurden. Zur Bedienung 

der daraus resultierenden Rechte kann es im Interesse der Gesellschaft zweckmäßig 

sein, statt Aktien aus einer entsprechenden Kapitalerhöhung ganz oder zum Teil ei-

gene Aktien einzusetzen, wozu das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen wer-

den muss.  

Schließlich ist die persönlich haftende Gesellschafterin ermächtigt, etwaige Spitzen-

beträge bei einem Angebot an alle Aktionäre auszuschließen. Dies ist für die techni-

sche Abwicklung eines solchen Angebots erforderlich, um die Ausgabe von Bruchtei-

len von Aktien zu vermeiden. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird die als 

sog. freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien entwe-

der durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesell-

schaft verwerten. 

Von den vorstehend aufgeführten Verwendungsmöglichkeiten kann nicht nur hin-

sichtlich solcher eigener Aktien der Gesellschaft Gebrauch gemacht werden, die auf 

Grund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworben wurden, sondern es sind inso-

weit auch solche Aktien der Gesellschaft erfasst, die nach § 71d Satz 5 AktG erwor-

ben wurden. Auf diese Weise wird im Interesse der Gesellschaft zusätzliche Flexibili-

tät auch im Hinblick auf die Verwendung solcher eigener Aktien nach Maßgabe die-

ses Ermächtigungsbeschlusses geschaffen. 

Der Vorstand wird die Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächtigung 

unterrichten. 

******* 
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III. Weitere Angaben zur Einberufung 

 

 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 
 

Im Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung sind von den ins-

gesamt ausgegebenen 302.282.075 Stückaktien der Gesellschaft, bestehend aus 

298.324.156 Inhaber-Stammaktien und 3.957.919 Inhaber-Vorzugsaktien, sämtliche 

Inhaber-Stammaktien teilnahme- und stimmberechtigt und sämtliche Inhaber-

Vorzugsaktien teilnahmeberechtigt. Jede Inhaber-Stammaktie gewährt in der ordent-

lichen Hauptversammlung eine Stimme. Die Inhaber-Vorzugsaktien gewähren kein 

Stimmrecht. 

 

 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-
übung des Stimmrechts  
 

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum 

Ablauf des 5. Mai 2011 (24:00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden Adresse  

 

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA  

c/o Commerzbank AG  

GS-MO 2.1.1 AGM Service  

60261 Frankfurt am Main  

Telefax +49 (0) 69-136-26351  

E-Mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com 

 

bei der Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer Sprache angemeldet 

und der Gesellschaft ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

nachgewiesen haben. Zum Nachweis ihrer Berechtigung zur Teilnahme an der 

Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts müssen die Aktionäre spä-
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testens bis zum Ablauf des 5. Mai 2011 (24:00 Uhr MESZ) einen Nachweis ihres 

Anteilsbesitzes durch ihr depotführendes Institut in Textform in deutscher oder engli-

scher Sprache an die vorstehende Adresse übermittelt haben, der sich auf den Be-

ginn des 21. April 2011 (00:00 Uhr MESZ) („Nachweisstichtag“) bezieht.  

 

 

Bedeutung des Nachweisstichtages 
 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 

gegebenenfalls die Ausübung des Stimmrechts nur als Aktionär, wer den Nachweis 

über den Anteilsbesitz erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme sowie der Um-

fang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz 

zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräu-

ßerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder partiellen 

Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme 

und das Stimmrecht ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweis-

stichtag maßgeblich; d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag 

haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und das Stimmrecht. 

Entsprechendes gilt für Erwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, 

die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär wer-

den, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien nur teilnahme- und stimmberechtigt, 

soweit sie sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Der 

Nachweisstichtag hat demgegenüber keine Bedeutung für die Dividendenberechti-

gung. 

 

 

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 
 
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der ordentlichen Hauptversammlung auch durch 

einen Bevollmächtigten, z. B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereini-

gung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Bevollmächtigt der Aktio-

när mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen 

zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Be-



 

 42

vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform; Kreditinstitute, 

Aktionärsvereinigungen und ihnen nach § 278 Abs. 3 AktG i.V.m. § 135 Abs. 8 AktG 

sowie § 135 Abs. 10 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen kön-

nen – soweit sie bevollmächtigt werden – abweichende Regelungen vorsehen.  

 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte wei-

sungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Hierbei handelt es sich 

um Mitarbeiter der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens, die auf-

grund von Bevollmächtigungen durch Aktionäre gemäß der von diesen erteilten Wei-

sungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten abstimmen. Den Stimmrechtsver-

tretern müssen dazu Vollmachten sowie ausdrückliche und eindeutige Weisungen für 

die Ausübung des Stimmrechts zu jedem relevanten Tagesordnungspunkt erteilt 

werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; 

sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Soweit eine 

ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, werden sich die Stimmrechtsvertreter 

für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. 

 

Vollmachtsformulare sowie das Vollmachts- und Weisungsformular für die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und weitere Informationen zur Ertei-

lung von Vollmachten erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte.  

 

Auf einem der nachfolgenden Wege kann der Nachweis über die Bestellung eines 

Bevollmächtigten übermittelt werden: 

 

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 

- Investor Relations - 

Else-Kröner-Straße 1 

61352 Bad Homburg v. d. H. 

Deutschland 

Telefax: +49 (0)6172-609-2301 

E-Mail: ir@fmc-ag.de 
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Auch im Falle der Vollmachtserteilung sind Anmeldung und Nachweis des Anteilsbe-

sitzes fristgerecht nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Dies schließt 

eine Erteilung von Vollmachten nach erfolgter Anmeldung nicht aus.  

 

Rechte der Aktionäre nach § 278 Abs. 3 AktG i.V.m. §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 
127, 131 Abs. 1 AktG 
 

Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit nach § 278 

Abs. 3 AktG i.V.m. § 122 Abs. 2 AktG 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder 

den anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000 erreichen (das entspricht 

500.000 Stückaktien), können gemäß § 278 Abs. 3 AktG i.V.m. § 122 Abs. 2 AktG 

verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 

werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvor-

lage beiliegen.  

 

Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Ver-

sammlung schriftlich zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptver-

sammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist also 

Montag, der 11. April 2011 (24:00 Uhr MESZ). Später zugegangene Ergänzungs-

verlangen werden nicht berücksichtigt.  

 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor 

dem Tag der Hauptversammlung hinsichtlich des Mindestaktienbesitzes Inhaber der 

Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung über das Ergänzungsver-

langen halten (§ 278 Abs. 3 AktG i.V.m. §§ 142 Abs. 2 Satz 2, 122 Abs. 1 Satz 3, 

Abs. 2 Satz 1 AktG). 

 
Etwaige Ergänzungsverlangen sind an folgende Adresse zu übermitteln: 

 

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 

Die persönlich haftende Gesellschafterin  
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Fresenius Medical Care Management AG 

- Vorstand - 

z. Hd. Herrn Dr. Rainer Runte 

Else-Kröner-Straße 1 

61352 Bad Homburg v. d. H.  

Deutschland 

 

 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 278 Abs. 3 AktG i.V.m. §§ 126 

Abs. 1, 127 AktG 

 
Aktionäre können der Gesellschaft zum einen Gegenanträge gegen Vorschläge der 

persönlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichtsrats zu einem bestimmten 

Punkt der Tagesordnung sowie zum anderen Vorschläge zur Wahl von Aufsichts-

ratsmitgliedern (einschließlich der Wahl solcher Aufsichtsratsmitglieder in den Ge-

meinsamen Ausschuss der Gesellschaft) und Abschlussprüfern vor der Hauptver-

sammlung übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. 

Von Aktionären übersandte Wahlvorschläge müssen nicht begründet werden.  

 

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die mindestens 14 

Tage vor der Versammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptver-

sammlung nicht mitzurechnen sind, also spätestens bis zum Ablauf des 27. April 
2011 (24:00 Uhr MESZ), unter der nachstehenden Adresse eingehen, werden den 

anderen Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs sowie der Begründung 

im Internet unter http://www.fmc-ag.de/AGM2011.htm zugänglich gemacht. Etwaige 

Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter dieser Internetadresse veröf-

fentlicht.  

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich an 

 

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 

- Investor Relations - 

Else-Kröner-Straße 1 
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61352 Bad Homburg v. d. H. 

Deutschland 

Telefax: +49 (0)6172-609-2301 

E-Mail: ir@fmc-ag.de 

 

zu richten. Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge können nicht be-

rücksichtigt werden. 

 

Ein Gegenantrag und seine Begründung brauchen unter den Voraussetzungen des 

§ 126 Abs. 2 Satz 1 AktG nicht zugänglich gemacht zu werden. Die Begründung ei-

nes Gegenantrags braucht nach § 126 Abs. 2 Satz 2 AktG nicht zugänglich gemacht 

zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.  

 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern (einschließ-

lich der Wahl solcher Aufsichtsratsmitglieder in den Gemeinsamen Ausschuss der 

Gesellschaft) und/oder Abschlussprüfern gilt § 126 AktG sinngemäß. Vorschläge zur 

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern (einschließlich der Wahl solcher Aufsichtsratsmit-

glieder in den Gemeinsamen Ausschuss der Gesellschaft) und/oder Abschlussprü-

fern nach § 127 AktG werden zudem nur dann zugänglich gemacht, wenn sie den 

Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person bzw. 

die Firma und den Sitz der vorgeschlagenen juristischen Person enthalten. Zugäng-

lich zu machende Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern (einschließlich 

der Wahl solcher Aufsichtsratsmitglieder in den Gemeinsamen Ausschuss der Ge-

sellschaft) müssen daneben Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich 

zu bildenden Aufsichtsräten enthalten; ihnen sollen außerdem Angaben zur Mitglied-

schaft der Kandidaten in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen beigefügt werden. 

 

 

 

Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 278 Abs. 3 AktG i.V.m. § 131 Abs. 1 AktG 
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Nach § 278 Abs. 3 AktG i.V.m. § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in 

der Hauptversammlung von der persönlich haftenden Gesellschafterin Auskunft über 

Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen 

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und über die Lage des Konzerns und 

der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen zu geben, soweit die Aus-

kunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich 

ist. 

 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 278 Abs. 3 AktG 

i.V.m. §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG stehen auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter http://www.fmc-ag.de/AGM2011.htm zur Verfügung. 

 

 

Zugänglichmachung von Unterlagen / Internetseite der Gesellschaft 
 

In den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 

Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v. d. H., Deutschland, liegen vom Tag 

der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung an folgende Unterlagen zur 

Einsicht der Aktionäre aus: 

 

Der vom Aufsichtsrat gebilligte Jahresabschluss und Konzernabschluss, die Lagebe-

richte für die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA und den Konzern, der Bericht 

der persönlich haftenden Gesellschafterin über die Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 

Abs. 4 HGB, der Vorschlag der persönlich haftenden Gesellschafterin für die Ver-

wendung des Bilanzgewinns, der Bericht des Aufsichtsrats der Fresenius Medical 

Care AG & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2010 sowie die Berichte der persönlich 

haftenden Gesellschafterin zu den Tagesordnungspunkten 9 (Aktienoptionspro-

gramm 2011, bedingtes Kapital) und 10 (Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwen-

dung eigener Aktien); ferner der Geschäftsbericht des Fresenius Medical Care-

Konzerns für das Geschäftsjahr 2010, der die Erklärung zur Unternehmensführung 

und den Corporate Governance Bericht einschließlich des Vergütungsberichts für 

das Geschäftsjahr 2010 enthält. 
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Auf Verlangen erhält jeder Aktionär kostenlos und unverzüglich eine Abschrift der 

vorstehenden Unterlagen, die auch in der ordentlichen Hauptversammlung der Ge-

sellschaft zugänglich sein werden.  

 

Die vorgenannten Unterlagen sowie die übrigen Informationen nach § 278 Abs. 3 

AktG i.V.m. § 124a AktG sind auch über die Internetseite der Gesellschaft unter 

http://www.fmc-ag.de/AGM2011.htm zugänglich.  

 

 

Übertragung in Bild und Ton 
 

Die Rede des Vorstandsvorsitzenden der persönlich haftenden Gesellschafterin wird 

am Tag der Hauptversammlung in Bild und Ton übertragen, sofern der Versamm-

lungsleiter dies anordnet. Sie kann in diesem Fall im Internet unter http://www.fmc-

ag.de/AGM2011.htm live verfolgt werden.  

 

Hof an der Saale, im März 2011 

 

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 

Die persönlich haftende Gesellschafterin 

Fresenius Medical Care Management AG 

Der Vorstand 

 

 


